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Königliche Hoheit,
Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Die mit Abstand häufi gste Frage, die Besucher 
des Bundesverfassungsgerichts stellen, lautet: 
Warum hat das Gericht seinen Sitz – ausge-
rechnet – in Karlsruhe? Die hierin zum Aus-
druck kommende Verwunderung hat Tradi-
tion, wenngleich ihr Ton im Laufe der Zeit 
milder geworden ist. Schon Hermann Höp-
ker-Aschoff , der erste Präsident des Gerichts, 
beschwerte sich beim damaligen Bundesjus-
tizminister darüber, »in die dörfl iche Einsam-
keit einer ehemaligen Residenzstadt verbannt« 
worden zu sein. Nun: der Grund für diese 
»Einsamkeit« ist klar. Das Arbeiten fernab 
der zu kontrollierenden Entscheidungsträger 
vor allem in Bonn beziehungsweise Berlin war 
und ist auch weiterhin ein wesentlicher Faktor 
zur Absicherung der richterlichen Unabhän-
gigkeit. Im Prozess der politischen Entschei-
dungsfi ndung verschwommen sind hingegen 
die Gründe, die der angeblich dörfl ichen »Fä-
cherstadt« – deren städtebauliches Konzept 
immerhin Washington D.C. zum Vorbild war 
– anderen Orten gegenüber den Vorzug gaben. 
Heute kursieren hierzu zwei populäre Erläu-
terungsansätze: Der erste ist eher politischer 
Natur. Karlsruhe sollte ein »Trostpfl aster« für 
den Verlust des Status einer Landeshauptstadt 
erhalten. Kein schlechter Tausch, wenn man 
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bedenkt, dass der Satz »Ich gehe nach Karls-
ruhe« mittlerweile Respekt hervorruft , der 
Satz »Ich gehe nach [sagen wir] Stuttgart« aber 
nicht unbedingt. Daneben existiert ein zwei-
ter pragmatischer Erklärungsversuch.

Da der Bundesgerichtshof seine Tätigkeit 
in der Stadt schon aufgenommen hatte, wollte 
man die bestehende Infrastruktur auch für 
das Bundesverfassungsgericht nutzbar ma-
chen. Wenngleich beide Erklärungsversuche 
etwas für sich haben, ist mir persönlich eine 
dritte, bisher weniger bekannte Variante am 
liebsten: Die Wahl Karlsruhes würdigt den 
Beginn der freiheitlichen Verfassungsgebung 
in Deutschland, als deren erstes »Ausrufezei-
chen« der Erlass der badischen Verfassung 
vom 22. August 1818 gelten darf. Heute – 200 
Jahre später – freue ich mich sehr, mit Ihnen 
gemeinsam auf Schloss Salem, dem Geburts-
ort von Bernhard Prinz von Baden, diesem 
Ereignis und den von ihm ausgehenden Ent-
wicklungen nachzuspüren.

I. Die badische Verfassungsge-
schichte im 19. Jahrhundert

Beschäft igt man sich mit der badischen Ge-
schichte im 19. Jahrhundert, entsteht schnell 
der Eindruck, der Verfassungstext und das 
Verfassungsleben seien hier in vielfacher Hin-
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sicht vorbildlich gewesen. Ständig liest man 
vom »liberalen Musterländle«. Und tatsäch-
lich waren die Badener häufi g die Ersten, die 
Fortschrittlichsten, die Freiheitlichsten und 
– ja, auch – die Stolzesten, wenn es um die 
nächsten Schritte der Verfassungsentwick-
lung ging. Erinnern möchte ich hier an den 
deutschlandweit betrachtet frühen Erlasszeit-
punkt der Verfassung (II.), die starke Stellung 
der Zweiten Kammer innerhalb der durch die 
Verfassung etablierten Ständeversammlung 
(III.), die Gewährleistung grundrechtsähnli-
cher Rechte und deren Durchsetzung durch 
eine eigenständige (Verwaltungs-)Gerichts-
barkeit (IV.) sowie das Verfassungsverständ-
nis, das sich sowohl in der Bevölkerung, als 
auch im Herrscherhaus entwickelte (V.). All 
diese Punkte wirken auf die eine oder andere 
Weise in unserer heutigen Verfassungspra-

xis fort und sind es wert, genauer betrach-
tet zu werden. Sollten Sie von mir als nord-
badischem Verfassungsrichter und südbadi-
schem Rechtsprofessor indes eine – wie es 
vor 200 Jahren vielleicht üblich gewesen wäre 
– kritiklose Huldigung erwarten, muss ich 
Sie auf meine ostwestfälischen Wurzeln auf-
merksam machen, die allzu großer Schwär-
merei entgegenstehen.

II. Verfassungserlass

Die Entwicklung, die ich Ihnen gerne heute 
näherbringen möchte, beginnt in Frankreich. 
Und das gleich in zweifacher Hinsicht: Zum 
einen ist da die Revolution von 1789, jenes Er-
eignis, das bekanntermaßen die bestehende 
Ordnung in letztlich ganz Europa auf den 

Andreas Voßkuhle in Schloss Salem 21. September 2018 (Bild: Schloss Salem)
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Kopf stellte. Die Forderung nach »Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit« verbreitete 
sich auf dem gesamten Kontinent, fi el in Süd-
westdeutschland und vor allem in Baden aber 
– nicht zuletzt aufgrund der geographischen 
Nähe – auf besonders fruchtbaren Boden. Im-
mer selbstbewusster verlangten die damaligen 
Untertanen nach einer verfassungsmäßig ge-
ordneten Teilhabe am Staatsleben. Zum an-
deren ist da Napoleon Bonaparte – Kaiser der 
Franzosen, König von Italien und eben auch 
Protektor des Rheinbundes, dem sich Baden 
1806 anschloss. Dies und die ebenfalls 1806 
geschlossene Ehe des Erbprinzen Karl mit Na-
poleons Stieft ochter Stéphanie de Beauharnais 
brachten dem Land eine Vervierfachung sei-
nes Territoriums und den Rang eines Groß-
herzogtums ein. Als Karl – nunmehr Groß-
herzog – 1813 gerade noch rechtzeitig mit 
Napoleon brach, wurden die Gründe, die für 
den Erlass einer Verfassung sprachen, immer 
drängender.

Zunächst galt es, den Bestand des Staatsge-
biets zu sichern. Die Legitimität der jüngsten 
Neuerwerbungen wurde vielfach in Zweifel 
gezogen. Vor allem Bayern mit der Kurpfalz 
und Österreich mit dem Breisgau bean-
spruchten Territorien für sich. Neben der äu-
ßeren Souveränität geriet durch den Wegfall 
der französischen Protektion aber auch der 
innere Zusammenhalt des Landes in Ge-
fahr. Die badische Krone vereinigte mittler-
weile eine Vielzahl an Landsmannschaft en 
unter sich, denen eine gemeinsame Identi-
tät fehlte. Auch die Kirche verlor an Binde-
kraft  innerhalb der Bevölkerung, die jetzt zu 
zwei Dritteln katholisch war, während das 
Herrscherhaus dem protestantischen Glau-
ben anhing. Darüber hinaus war der Staat 
durch die Lasten zunächst der Koalitions-, 
dann der Befreiungskriege hoch verschuldet. 
Eine stärkere steuerliche Belastung der Bür-

ger schien mittlerweile nur noch dann durch-
setzbar zu sein, wenn diese im Gegenzug 
stärker bei der Verwaltung der Einnahmen 
und Ausgaben des Staates beteiligt würden. 
Politischer Druck ging zudem vom auf dem 
Wiener Kongress 1815 neu errichteten Deut-
schen Bund aus, nach dessen Gründungsver-
trag – der Deutschen Bundesakte – »in allen 
Bundesstaaten […] eine landständische Ver-
fassung stattfi nden« werde.1 Was hieraus fol-
gen sollte, ist nicht nur heute unklar. Auch da-
mals schon war der Inhalt der Regelung hoch 
umstritten. Sie führte jedenfalls nicht dazu, 
dass deutschlandweit eine Art »Verfassungs-
hype« einsetzte. Die meisten mittelgroßen 
Staaten erhielten ihre erste Verfassung erst in 
den 1830er Jahren,2 Österreich und Preußen 
gar erst 1848 beziehungsweise 1849.3 Baden 
jedoch wollte nicht Gefahr laufen, eine Kon-
stitution aus Frankfurt – dem Sitz der dama-
ligen Bundesversammlung – diktiert zu be-
kommen.

Zu dieser »nach-napoleonischen« Aus-
gangslage trat das schon länger bestehende 
Problem der Dynastie-Sicherung. Karl selbst 
hatte keinen leiblichen Th ronerben. Seine 
beiden Söhne verstarben früh. An dem zeit-
genössischen Gerücht, Kaspar Hauser sei der 
1812 geborene Erbprinz von Baden, den man 
gegen einen sterbenden Säugling getauscht 
und beiseitegeschafft   habe, um der Hoch-
berg-Linie des badischen Fürstenhauses die 
Th ronfolge zu ermöglichen, dürft e nichts dran 
sein.4 Karl hatte auch keine Brüder, die ihm 
hätten nachfolgen können. Einzig in Betracht 
kam noch sein Onkel Ludwig, der dann auch 
nach Karls Tod tatsächlich zum Großherzog 
avancierte. Dynastisch gesehen stellte er aber 
eine »Sackgasse« für die Zähringer-Linie dar, 
da seine Kinder sämtlich als nicht standesge-
mäß angesehen wurden. Ludwig hatte jedoch 
[Sie können mir noch folgen?] mehrere Halb-
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geschwister aus der zweiten Ehe seines Vaters 
mit der Gräfi n von Hochberg. Zwischen den 
europäischen Fürstenhäusern war indes noch 
umstritten, ob diese Hochberg-Linie als eben-
bürtig und somit thronfolgeberechtigt in Be-
tracht käme. Eine Frage, der durch eine an-
erkannte verfassungsrechtliche Regelung ein 
Ende gesetzt hätte werden können.

Es bestand also off ensichtlich verfassungs-
politischer Handlungsbedarf, der sich aber 
nicht so sehr aus übergeordneten Ideen, son-
dern aus machtstrategischen Notwendigkei-
ten speiste. Das Ziel der Staatserhaltung über-
wog deutlich. Dennoch reagierte Karl zöger-
lich und stand darin seinem Großvater und 
Vorgänger im Amt, Karl Friedrich, in nichts 
nach. Dieser hatte bereits 1808 – noch unter 
geringerem Druck – Verfassungsentwürfe 
fertigen lassen, die aber stets liegenblieben. 
Auch Karl blies zunächst die Wangen auf – 
allein zum Pfeifen fehlte ihm noch der Mut. 
Groß kündigte er gegenüber Metternich und 
Hardenberg, den Führungspersönlichkei-
ten des Deutschen Bundes, an, er werde eine 
landständische Verfassung in seinem Groß-
herzogtum einführen. Die Arbeiten der dann 
eingesetzten Kommission unterbrach aber 
1815 der Krieg gegen den kurzzeitig wiederer-
starkten Napoleon. 1816 ließ Karl dann zwei 
Verfassungsentwürfe erarbeiten und rief für 
den 1. August sogar den Zusammentritt eines 
Landtages ein. Am 30. Juli sagte er die kons-
tituierende Sitzung wieder ab.5 Fadenscheinig 
ließ er verlautbaren, die Arbeiten seien zwar 
abgeschlossen, man wolle aber erst einmal 
abwarten, wie die Entwicklung im Deutschen 
Bund verlaufe. Diese Haltung konnte Karl bis 
April 1818 aufrechterhalten, gab dann aber 
erneut die Erarbeitung einer Verfassung in 
Auft rag. Die wesentliche Arbeit leistete hier-
bei der in der badischen Verwaltung zum Fi-
nanzrat aufgestiegene Karl Friedrich Nebe-

nius. Dieser entwickelte den Entwurf quasi 
im Alleingang und in Rekordzeit – Vorarbei-
ten gab es schließlich genug. Zur Unterzeich-
nung kam es am 22. August in Bad Griesbach, 
wo sich der totkranke Karl zur Kur aufh ielt. 
Aufgrund dieses Umstands scheute man of-
fensichtlich die zeitaufwändige Herstellung 
einer opulenten Urkunde. Karl signierte 
schlichtweg die letzte Entwurfsfassung. Keine 
vier Monate später verstarb er.6 Sein Ziel, den 
Staat zu erhalten, hatte er aber erreicht. Und 
es war etwas entstanden, das Karl von Rotteck, 
einer der wichtigsten Impulsgeber des Badi-
schen Liberalismus, als »Geburtsurkunde des 
badischen Volkes« bezeichnete.

Die badische Verfassung war – auch das ge-
hört leider zur Wahrheit – nicht die Allererste 
in Deutschland. Schon in der napoleonischen 
Zeit hatte es vor allem bei den übrigen Mit-
gliedern des Rheinbundes Anläufe zur text-
lichen Regelung der Grundlagen des Staates 
gegeben.7 Seit Gründung des Deutschen Bun-
des entstanden Verfassungen zunächst in den 
kleineren Territorien.8 Von den mittelgroßen 
Staaten waren die Bayern am schnellsten. Die 
dortige Verfassung erging knapp drei Monate 
vor der badischen.9 Nebenius nahm bei sei-
nem Entwurf jedoch vor allem Anleihen an 
der französischen charte constitutionelle von 
1814 und der polnischen Verfassung von 1815. 
Das Ergebnis stach auch deshalb unter all den 
übrigen Frühkonstitutionen besonders her-
vor, weckte international das Interesse der 
Beamtenschaft  und des intellektuellen Bür-
gertums und wurde deutschlandweit schnell 
zum Vorbild für die weitere Verfassungsent-
wicklung. Sicherlich war es noch ein weiter 
Weg zu den Errungenschaft en unseres heu-
tigen Grundgesetzes. Es ist aber gewiss nicht 
falsch zu behaupten, dass es die Badener wa-
ren, die auf diesem Weg die ersten großen 
Schritte taten.
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III. Die Zweite Kammer 
der Ständeversammlung

Ein weiterer Grund, das Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe anzusiedeln, ist im 
wahrsten Sinne des Wortes handgreifl ich. In 
Karlsruhe befi ndet sich ein Symbol, welches 
versinnbildlicht, dass in Baden nicht nur der 
Konstitutionalismus, sondern auch der Parla-
mentarismus in Deutschland seinen Anfang 
nahm. Es handelt sich um das Ständehaus in 
der Ritterstraße. Gut, heute ist das Gebäude 
ein Nachbau und es hat auch seine ursprüng-
liche Funktion eingebüßt. Betritt man aber 
die im Haus befi ndliche Erinnerungsstätte, 
versteht man schnell, warum der Abgeord-
nete Ludwig von Liebenstein das Gebäude als 
»steinerne Urkunde der Verfassung« bezeich-
nete.10 Es ist der erste, eigenständig für par-
lamentarische Zwecke errichtete Neubau in 
Deutschland.

Wir dürfen aber bei aller Betonung von 
Fortschrittlichkeit nicht übersehen, dass die 
badische Verfassung oktroyiert, also von 
oben verordnet wurde. Der Text stammte 
allein von Karls Regierung und der dazuge-
hörigen – wenngleich liberal gesinnten – Be-
amtenschaft . Eine Beteiligung der Bürger 
erfolgte nicht. In wichtigen, insbesondere 
fi nanziellen Angelegenheiten war die Verfas-
sung aber zur Stabilisierung des Staates un-
umgänglich. Ihr zentrales Kernstück waren 
die Regelungen zur Ständeversammlung.11 
Sie bestand aus zwei Kammern. In der ers-
ten saßen die Prinzen des großherzoglichen 
Hauses, die Häupter der standesherrlichen 
Familien sowie Vertreter der Kirchen, des 
grundherrlichen Adels und der Landesuni-
versitäten; hinzu kamen vom Großherzog frei 
ernannte Personen.12 Dies allein kann noch 
nicht als große Errungenschaft  angesehen 
werden. Adel, Klerus und sonstige Notabeln 

waren auch vorher an der Rechtsetzung betei-
ligt. Da sie dem Herrscherhaus naturgemäß 
positiv gegenüberstanden, musste man von 
dort keinen Widerstand befürchten. Wirk-
lich besonders und innovativ war die Ein-
richtung der zweiten Kammer. Sie stellte eine 
von ständischen Elementen völlig freie Ver-
sammlung von 63 Abgeordneten der Städte 
und Ämter dar.13 Das kam gut an! Vor allem, 
weil die Verfassung den Kreis der Teilnah-
meberechtigten an der – noch mittelbaren – 
Ständehauswahl für die damalige Zeit sehr 
weit fasste. Aus heutiger Sicht klingt es zwar 
befremdlich, dass lediglich 17 % der Bevöl-
kerung aktiv wahlberechtigt waren. Bei der 
letzten Bundestagswahl lag der Wert bei etwa 
75 %.14 Die damals 170 000 Urwähler stellten 
aber immerhin zwei Drittel der erwachsenen 
männlichen Bevölkerung. Wählen durft e, 
wer männlich, mindestens 25 Jahre alt und 
im Wahlbezirk ansässig war.15 Das passive 
Wahlrecht, das neben dem männlichen Ge-
schlecht die Zugehörigkeit zu einer christli-
chen Konfession, die Vollendung des 30. Le-
bensjahres und wirtschaft liche Unabhängig-
keit voraussetzte,16 besaßen 6500 Personen. 
Zur ersten Wahl kam es im Februar 1819. Sie 
begann mit Startschwierigkeiten. Karl hatte 
die Wahlordnung nach deren Unterzeich-
nung – man muss es so sagen – verschlampt.17 
Die Endfassung musste daher aus dem Kopf 
rekonstruiert werden. Die Wahl selbst mit ei-
ner Beteiligungsquote von 90 % aber mobi-
lisierte die Massen. Hierin sahen viele eine 
bürgerliche Bestätigung der Verfassung und 
einen Ersatz für die unterbliebene Verfas-
sungsvereinbarung. Die immer stärkere Po-
litisierung der Bevölkerung konnte dadurch 
ein Stück weit kanalisiert werden.

Die Bürgerschaft  war dem inner circle der 
Staatsleitung ein gutes Stück nähergekom-
men.
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Die Verfassung ließ aber keinen Zweifel 
daran, dass der Großherzog weiter als »Chef 
im Ring« angesehen werden musste. Nach § 5 
vereinigte er in sich alle Rechte der Staatsge-
walt. Seine Person war heilig und unverletz-
lich. Die Beschränkungen, die die Verfassung 
ihm auferlegte, gingen von ihm selbst aus, 
denn er hatte den Text ja bestimmt. Bemer-
kenswert war freilich, dass eine Verfassungs-
änderung die Zustimmung von zwei Dritteln 
einer jeden Kammer erforderte.18 Der Status 
quo war der Bürgerschaft  daher sicher. Inner-
halb dieses Status galt es nun, um die eigene 
Bedeutung zu ringen. Mit welch ungleichen 
Mitteln hierbei gekämpft  wurde und welch 
langen Arm der Monarch weiterhin besaß, 
zeigt das Beispiel von Ludwig, dem ersten 
Großherzog, dessen Regentschaft  vollständig 
unter die Vorgaben der neuen Verfassung fi el.

Ludwig war indes – gelinde gesagt – kein 
Freund des Verfassungsprozesses. Dass dann 
auch noch die erste Ständehauswahl mehr-
heitlich liberal gesinnte Persönlichkeiten in 
die Zweite Kammer beförderte, dürft e ihn 
noch weniger erfreut haben. Jedenfalls er-
griff  er unterschiedliche Maßnahmen zur Be-
einträchtigung der Arbeit der Abgeordneten. 
Auf Beamte, die gleichzeitig Mitglieder der 
Ständeversammlung waren, hatte er quasi di-
rekten Zugriff . Und ließen sich diese in ihrer 
Auff assung oder ihrem Verhalten nicht beein-
fl ussen, so fand sich kurz vor Verhandlungs-
beginn sicher eine wichtige Aufgabe, die der 
Teilnahme des Beamten an der Versamm-
lung entgegenstand. Bei der Beeinträchtigung 
halfen dem Großherzog aber auch die ihm 
von Verfassungs wegen zustehenden Rechte. 
Schließlich war allein er es, der die Stände zu-
sammenrief, sie vertagte oder aufl öste.19 Dies 
half ihm bei der kontroversen Debatte um die 
Militärausgaben 1823. Nachdem die Stände 
dem armeeverliebten Großherzog die geplan-

ten Mittel kürzen wollten, vertagte dieser die 
Versammlung zunächst um ein Jahr, bevor er 
sie im Dezember 1824 gänzlich aufl öste. Bei 
der Neuwahl 1825 verstand es die Regierung, 
derart auf die Wahlmänner einzuwirken, dass 
ihr mehrheitlich wohlgesonnene Kräft e in die 
zweite Kammer gelangten. Mit der so besetz-
ten zweiten Kammer ließ sich dann eine Ver-
fassungsänderung durchsetzen, durch die die 
Amtszeit der Abgeordneten von acht auf sechs 
Jahre verkürzt wurde.20 Ständeversammlun-
gen sollten zukünft ig nur noch alle drei statt 
alle zwei Jahre stattfi nden.21

Wer aber meint, Ludwig hätte die Zweite 
Kammer vollständig zurückdrängen und sie 
in die Bedeutungslosigkeit verbannen können, 
irrt. Trotz allem gab es immer wieder Phasen, 
in denen der Monarch und die Volksvertre-
tung fruchtbar zusammenarbeiteten. Insoweit 
war das badische System im Vergleich zu den 
Systemen der anderen deutschen Staaten wei-
terhin besonders. Und es machte Schule. In-
ternationale Gesandte wohnten den öff entli-
chen Sitzungen im Ständehaus bei, um in ih-
ren Heimatländern von den Geschehnissen 
zu berichten.

IV. Die »Grundrechte« 
und deren Durchsetzung

durch die Verwaltungsjustiz

Neben der Etablierung einer Zweiten Kammer 
war es vor allem die Gewährleistung indivi-
dueller Rechte und ihre Durchsetzung durch 
Verwaltungsgerichte, die internationale Auf-
merksamkeit erzeugte. Zwischen den allge-
meinen Regelungen zum Status des Groß-
herzogtums und den besonderen zur Stände-
versammlung enthielt die Verfassung in den 
Paragraphen 7 bis 25, also recht weit vorne, 
»staatsbürgerliche und politische Rechte der 
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Badener und besondere Zusicherungen«. Zu 
diesen gehörte etwa die staatsbürgerliche 
Gleichheit, das Eigentum, die persönliche 
Freiheit und das Recht auf den ordentlichen 
Richter.22

Es wäre zu hoch gegriff en, den Abschnitt 
als modernen Grundrechtskatalog anzuse-
hen. Er war eher eine Vorstufe hierzu und 
als solche auch nicht einzigartig in Deutsch-
land. Die kurz zuvor erlassene bayerische 
Verfassung etwa enthielt (etwas weiter hin-
ten) ebenfalls einen Titel »von den allgemei-
nen Rechten und Pfl ichten«23. Was die Situ-
ation in Baden nach meiner Wahrnehmung 
aber besonders macht, ist, dass sich die Ba-
dener (innerhalb und außerhalb der Stände-
versammlung) oft  erfolgreich für die Erwei-
terung und Durchsetzung ihrer bürgerlichen 
Rechte einsetzten. Ihre Ergebnisse stimulier-
ten beispielsweise die Beratungen der deut-
schen Nationalversammlung 1848 und wir-
ken auch sonst bis heute fort.

Nach Beendigung der Ära Ludwig gaben 
die Th ronbesteigung durch Leopold als ers-
tem Vertreter der Hochberg-Linie im Jahre 
1830 und erneute revolutionäre Ereignisse im 
benachbarten Frankreich der liberalen Sa-
che wieder neuen Schwung. Die anstehen-
den Ständehauswahlen erfolgten dieses Mal 
ohne politischen Druck und führten wieder 
zu einem Übergewicht der freiheitlich einge-
stellten Vertreter in der Zweiten Kammer. Mit 
diesen konnte Ludwigs Verfassungsänderung 
von 1825 zurückgenommen werden. Wichtig 
war auch die Modernisierung des Kommu-
nalrechts, mit dem das politische Interesse 
»in der Fläche des Landes« gestärkt wurde. 
Besonders zu erwähnen ist der badische Vor-
stoß zur Pressefreiheit. Deren Regelung über-
ließ § 17 der Verfassung eigentlich der Bun-
desversammlung in Frankfurt. Die Vorschrift  
war in der Annahme geschaff en worden, dass 

der Deutsche Bund die ihm insoweit von al-
len Mitgliedern übertragene Kompetenz frei-
heitlich nutzen werde. Tatsächlich war sie 
aber das Einfallstor repressiver Maßnahmen 
geworden. Die Zweite Kammer schafft  e es je-
doch, mit dem Großherzog und mit Innenmi-
nister Winter als leitendem Kopf im Dezem-
ber 1831 ein neues Pressegesetz einzuführen, 
das die bestehende Zensur in Baden weitest-
gehend beseitigte. Sicher sah man den Kom-
petenzkonfl ikt, der nunmehr mit dem Deut-
schen Bund drohte. Man versuchte aber, ihn 
zu umgehen, indem man die Zensur bestehen 
ließ, soweit es um Druckschrift en ging, die 
den Deutschen Bund betrafen. Bei den Libe-
ralen löste dies Begeisterung aus. Carl Th eodor 
Welcker – wie der schon erwähnte von Rotteck 
Professor in Freiburg und führender Libera-
ler – sprach vom »Lebensodem unserer Ver-
fassung«.24 Die Begeisterung bei den für die 
Geschicke des Deutschen Bundes maßgebli-
chen Regierungen in Preußen und Österreich 
hielt sich dagegen in Grenzen. Das Hamba-
cher Fest im Mai 1832 verhagelte ihnen die 
Stimmung dann vollends. Die dort massen-
haft  artikulierten Forderungen nach Freiheit 
und nach nationaler Einheit führten zu har-
ten Reaktionsmaßnahmen. Auch der Druck 
auf Leopold stieg immens, gar mit Einmarsch 
drohte man ihm. Er hob das Pressegesetz da-
raufh in im Juli 1832 – knapp über einem hal-
ben Jahr nach dessen Erlass – wieder auf. Der 
freiheitliche Funke war jedoch nun im Be-
wusstsein eines noch größeren Teils der ba-
dischen Bevölkerung, die eine freie Presse ja, 
wenn auch nur kurz, tatsächlich erlebt hatte, 
entzündet.

Grundrechte sind nicht die Hälft e wert, 
wenn es keine Instanz gibt, die deren Einhal-
tung überwacht. Genau deshalb bestimmt Ar-
tikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes, dass je-
dermann der Rechtsweg off ensteht, wenn er 
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durch die öff entliche Gewalt in seinen Rechten 
verletzt wird. Diese Vorschrift  wird zu Recht 
als »Schlussstein im Gewölbe des Rechtsstaa-
tes« bezeichnet. Die Grundsteinlegung in-
des erfolgte wiederum in Baden,25 und zwar 
durch das Gesetz über die Organisation der 
inneren Verwaltung26 vom 5. Oktober 1863.27 
In diesem liegt der zarte Anfang unseres 
heute hochentwickelten und ausdiff erenzier-
ten Rechtsschutzes in öff entlich-rechtlichen 
Streitigkeiten.28 War die Kontrolle der Verwal-
tung bisher wenn überhaupt jemandem, dann 
ihr selbst überlassen, übertrug das Gesetz die 
Aufgabe nunmehr einer unabhängigen Stelle 
– dem Verwaltungsgerichtshof. Noch immer 
prangt dessen Schrift zug in goldenen Let-
tern am ehemaligen Dienstsitz in Karlsruhes 
Nördlicher Hildapromenade, in dem jetzt das 
örtliche Verwaltungsgericht untergebracht ist. 
Eine weitere »steinerne Urkunde« im Stadt-
bild, wenn Sie so wollen. Der Verwaltungsge-
richtshof entschied – verglichen mit moder-
nen Maßstäben – zunächst über einen recht 
engen Th emenkreis. Seine Zuständigkeit lag 
vor allem im Bereich des Kommunalrechts 
und dem Recht der öff entlichen Lasten. Hier 
war, vergleichbar mit dem heutigen Wider-
spruchsverfahren, die Prüfung durch verwal-
tungsnahe Bezirksräte vorgeschaltet. In erster 
Instanz entschied der Verwaltungsgerichts-
hof etwa über den Anspruch auf das badische 
Staatsbürgerrecht.29 Die Entscheidungen er-
gingen in einer Gerichtsbesetzung von fünf 
Mitgliedern, die nicht der Verwaltung ange-
hören durft en.30 Verhandelt wurde mündlich 
und öff entlich, die Entscheidungen waren zu 
begründen.31 Damit waren wesentliche Ele-
mente unseres heutigen Rechtsschutzsystems 
bereits angelegt.

Das Organisationsgesetz war nur eines 
von vielen Gesetzen in den 1860er Jahren zur 
Gewährung beziehungsweise Sicherung von 

bürgerlichen Freiheiten. Genannt werden 
können hier auch die neu erlassenen Rege-
lungen zur Gleichstellung der Juden, zur Ge-
werbefreiheit, zur Freizügigkeit und zur Mi-
nisterverantwortlichkeit. Außerdem erging 
eine Amnestie für die Teilnehmer der 48er-
Revolution.32 Sie haben gemerkt: obwohl ich 
weiterhin über die Errungenschaft en der ba-
dischen Verfassungsentwicklung spreche, 
habe ich den eigentlichen Verfassungstext 
verlassen. Das muss aber auch so sein. Denn 
eine Verfassung will gelebt werden; sie be-
währt sich in der Praxis. Dies zu betonen ist 
heute wichtiger denn je. Und auch insofern – 
dies ist dann mein letzter Punkt – kann die 
badische Geschichte als Vorbild herangezo-
gen werden.

V. Die gelebte 
badische Verfassung

Wie bereits hervorgehoben, war der freiheit-
liche Geist innerhalb der badischen Bevölke-
rung stärker als anderswo verbreitet. Dass im 
Jahre 1818 dann tatsächlich eine Verfassung 
erging, wurde als eigener Erfolg betrachtet. 
Der Stolz hierauf blieb bestehen. Deutsch-
landweit legendär waren die Feierlichkeiten 
anlässlich des 25-jährigen Verfassungsjubi-
läums 1843.33 Keine zentrale, gar obrigkeit-
lich verordnete Gedenkstunde, sondern ein 
landesweites Fest mit 100 000 Teilnehmern. 
Nahezu jede Ortschaft  schmückte sich in 
Landesfarben und hisste Banner mit zentra-
len Aussagen der Verfassung. Überall waren 
Freudenfeuer zu erblicken. Die Abgeordneten 
der Zweiten Kammer gar fertigten per Hand 
eine Schmuckausgabe der Konstitution, Ab-
drucke des Textes wurden an die Haushalte 
verteilt – Kinder sollten mit ihm das Lesen 
lernen. Dieses Selbstbewusstsein hielt auch 
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noch einige Jahre später, zu Zeiten der letzt-
lich gescheiterten Revolution von 1848/49, an. 
Auch in Baden wurde die Herrscherfami-
lie aus dem Land gejagt und eine provisori-
sche Regierung etabliert. Doch im Zentrum 
der Bestrebungen stand nicht wie anderswo 
der Erlass einer neuen, sondern die Verteidi-
gung der bestehenden Verfassung. Man hatte 
bereits etwas erreicht, auf dem man aufb auen 
konnte und auf dem man – erholt von den 
harten, auf die Revolution folgenden Reakti-
onsmaßnahmen – auch tatsächlich aufb aute. 
Insofern war die Verfassung nicht nur der Er-
folg, sondern auch die Voraussetzung für den 
Liberalismus in Baden.34

Nicht verschwiegen werden darf aber, dass 
sich auch auf Seiten des Herrscherhauses et-

was änderte. Karl hatte die Verfassung mehr 
aus Gründen des Sachzwangs erlassen, Lud-
wig sabotierte sie, soweit er es für nötig erach-
tete. Leopold – wir haben es im Zusammen-
hang mit der Presse bereits gesehen – unter-
stützte die liberale Idee zunächst. Doch war 
er es auch, der den revolutionären Aufstand 
mit preußischer Hilfe brutal niederschlug. 
Der Kriegszustand galt noch bis 1852. Und 
dann kam Friedrich, der vielfach als idea-
ler Staatsmann mit freiheitlicher Gesinnung 
charakterisierte »Star-Monarch«35. Er hatte 
eine bürgerlich-liberale Ausbildung durch-
laufen und war insgesamt sicherlich einer 
der fortschrittlichsten Herrscher seiner Zeit. 
Die schon erwähnten Regelungen der 1860er 
Jahre, die gerade wegen dieser Regelungen 

Festveranstaltung in Schloss Salem. In der ersten Reihe unter anderem 
(v. r. n. l.) Erwin Teufel (Ministerpräsident a. D.), Dr. Andreas Voßkuhle und Bernhard Prinz von Baden 

(Bild: Schloss Salem)
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auch als »Neue Ära« bezeichnet wurden, fi e-
len in seine Regentschaft . Darüber hinaus 
verfolgten er und seine Regierung eine libe-
rale Politik, ohne von der Verfassung hierzu 
verpfl ichtet zu sein. So wurden die strengen 
Vorgaben des Deutschen Bundes im Vereins-, 
Versammlungs- und Presserecht vergleichs-
weise locker gehandhabt. Auf die Einhaltung 
der landeseigenen, freiheitlichen Gesetze war 
indes Verlass. Insoweit kann – vorsichtig – 
von einer rechtsstaatlich gebundenen Verwal-
tung gesprochen werden. Ebenso vorsichtig 
kann man behaupten, dass Friedrich als ers-
ter Regent in Deutschland eine parlamenta-
rische Regierung einsetzte: Die Liberalen in 
der Ständeversammlung hatten ihn veran-
lasst, einen der ihren zum Leiter der Regie-
rung zu ernennen. Friedrichs Politik diente 
aber auch der Machterhaltung. Die Ereig-
nisse von 1848/49 hatten ihm einen gehörigen 
Schrecken versetzt, der in ihm das Bedürfnis 
nach Akzeptanz in der Bevölkerung hervor-
rief. Um diese zu erreichen, setzte er auch auf 
Selbstdarstellung. Und darauf verstand er sich 
gut. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Luise von 
Preußen gab er das treusorgende Monarchen-
paar – Landesvater und Landesmutter, denen 
tatsächlich die Herzen zufl ogen. Daneben 
vertrat er Baden stolz auf der großen politi-
schen Bühne. Das noch heute berühmte Bild 
der Kaiserproklamation 1871 im Spiegelsaal 
von Versailles zeigt ihn direkt neben Kaiser 
Wilhelm, seinem Schwiegervater, und wie er 
diesen hochleben lässt. Dass er ein Gönner 
Anton von Werners war, der das Bild fertigte, 
mag die Szenenauswahl allerdings beeinfl usst 
haben.

Was können wir aus all dem lernen? Vor 
allem: eine Verfassung ist mehr als Buchsta-
ben auf einem Papier. Wenn wir heute des 
Erlasses der badischen Verfassung vor 200 
Jahren gedenken, feiern wir nicht nur diesen 

Erlass. Wir feiern den Startpunkt einer lan-
gen und bisweilen mühseligen Entwicklung. 
Wollen wir die Verfassung würdigen, müs-
sen wir den Blick weiten. Sie will in einem 
langen und eigentlich nicht endenden Pro-
zess erstritten, verteidigt und gelebt werden. 
Die Badener haben dies getan. Manches Mal, 
wenn der Wind das Badnerlied vom Wild-
parkstadion über den Schlossgarten in mein 
Dienstzimmer weht, denke ich, sie tun es 
noch immer.

Auch das Grundgesetz besitzt viele Sympa-
thisanten. Der deutsche Politikwissenschaft -
ler Adolf Sternberger sprach vor diesem Hin-
tergrund bereits in den 1970er Jahren an-
schaulich vom »Verfassungspatriotismus« der 
Deutschen. Dieser Verfassungspatriotismus 
ist sicherlich nicht verloren gegangen, die Er-
rungenschaft en des Grundgesetzes sind aber 
selbstverständlicher geworden, und die Mü-
hen der Ebene im Verfassungsalltag deutlich 
spürbarer. Es sind Tage wie dieser heute in Sa-
lem, die uns daran erinnern, dass wir alle für 
unsere Verfassung einstehen müssen, wenn 
wir dauerhaft  als Freie und Gleiche zusam-
men leben wollen.

Vielen Dank!
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